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sind die heutigen Impfungen. Die in der Schweiz zugelassenen

Corona-lmpfstoffe haben sich als hochwirksam erwiesen.

Sie schützen vor schweren Verläufen und reduzieren das

Risiko, dass man als Infizierter andere ansteckt. Was gleich

geblieben ist, sind die Kampfrufe der Impfgegner: Da wird

von «Dreck» und «Gift» gesprochen, impfende Ärzte werden

in Cartoons als Todbringer verunglimpft - wie vor 200

Jahren bei Kampagnen gegen die Pockenimpfung.

Mitglieder verleihen unserer Kampagne ein Gesicht

Setzen wir dem eine positive Botschaft entgegen: «Klar lasse

ich mich impfen - aus Vernunft und Verantwortung.» Wir

haben sieben Personen ausgewählt, die auf unseren Aufruf,

mitzumachen, reagierten. Sie tragen nun unsere
Botschaft auf Plakaten und Online-Inseraten nach aussen. Doch

nicht nur sie können der Kampagne ihr Gesicht verleihen.

Mit Facebook-Rahmen und Vorlagen für Testimonals können

alle Mitglieder aktiv mitmachen.

Für Details siehe frei-denken.ch/impfkampagne. Wir freuen

uns auf eine rege Teilnahme.

RAT GEBER

Zutritt nur für Geimpfte?

Die Impfungen gegen Covid-19 werden immer
mehr Menschen zugänglich. Nach wie vor

besteht in der Schweiz jedoch kein Impfzwang. Fraglich
ist daher, inwiefern der Staat und auch Private geimpfte
Personen bevorzugen dürfen.

Gemäss einem aktuellen Gutachten im Auftrag des

Parlaments darf - und sollte - der Staat geimpften
Personen im Zuge der Lockerungen mehr Freiheiten

zugestehen als Ungeimpften. Eine solche
Ungleichbehandlung würde sich nämlich nicht an einem
verpönten Merkmal wie der Rasse oder Hautfarbe
ausrichten. Darüber hinaus würde so nicht ansteckenden
Personen ihre durch den Staat ursprünglich aus einer

Notlage heraus entzogene Freiheit bloss wiederhergestellt.

Aus grundrechtlicher Optik liegt also keine

Privilegierung, sondern vielmehr eine zulässige «We-

niger-schlecht-Stellung» vor. Da staatliches Handeln

aber stets gesetzmässig sein muss, bedürfte der Bund

für eine tatsächliche Ungleichbehandlung eine Grundlage

im (Not-)Recht. Ob der Bundesrat solches anordnen

wird, ist zurzeit noch unklar.

Private hingegen dürfen ihre Dienstleistungen
grundsätzlich anbieten, wem sie wollen. An dieser Ausgangslage

ändert auch die Pandemie nichts. Es ist wohl zu

erwarten, dass im Falle von raschen Lockerungen Private

von sich aus Ungleichbehandlungen einführen würden.
Sollte diese Situation zu unübersichtlich werden, müss-

te der Bund hierwiederum Richtlinien oder Empfehlungen

abgeben.
Michael Suter

MLaw Rechtsanwalt und Notar

Haben Sie grundsätzliche rechtliche Fragen zu Religion,
Gesellschaft und Ethik? Dann können Sie uns gern kontaktieren
unter: rechtsberatung@frei-denken.ch

Ja zum Covid-Gesetz

ky. Der FVS-Vorstand empfiehlt einstimmig, das Covid-Gesetz
anzunehmen. Eine Konsultation bei den Sektionsvorständen zeigt,
dass die Parole vereinsintern breit mitgetragen wird. Über
einzelne gesundheits- und wirtschaftspolitische Massnahmen wurde

im Parlament hart gerungen, das Gesetz erfährt nun aber eine

breite Zustimmung: Sämtliche Parteien befürworten es, einzig die
SVP hat Stimmfreigabe beschlossen. Und selbst Organisationen
wie GastroSuisse, die einzelnen Massnahmen sehr kritisch

gegenüberstehen, plädieren für ein Ja. Sie wissen: Die Wirtschaftshilfen

sind für viele Gewerbetreibende überlebenswichtig.

Interessanter ist deshalb ein Blick auf die Gegnerschaft: Zu den

Wortführern gehören Personen wie Daniel Trappitsch und Christoph

Pfluger. Trappitsch bestreitet die Existenz des Sars-Cov-

2-Virus und wettert mit seinem Verein «Impfentscheid» seit Jahren

gegen Impfungen. Pfluger gehört zu den Irrlichtern, die

gleichzeitig die Ernsthaftigkeit der Pandemie bestreiten und

behaupten, 5G sei wohl ein Auslöser.

Es ist augenscheinlich: Die Gegner agieren weder rational noch

humanistisch.
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